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zugleich gehorſamſt vorgetragen worden, daß dieſe Verordnun⸗

gen nach denen dermahligen Umſtaͤnden hie und da einer naͤheren
Beſtimm⸗ und Erweiterung bedaͤrften.

Wir haben Uns dahero aus einem gleichmaͤßigen Antrieb

einer beſtgemeinten Landesvaͤtterlichen Sorgfalt fuͤr die Aufrecht⸗
erhaltung und das Wohl Unſerer lieben Unterthanen veranlaſ⸗
ſet gefunden , mehrerwehnte Verordnungen neuerlich uͤbergehen⸗
noͤthiger Orten naͤher beſtimmen und vermehren , fort in gegen⸗

waͤrtiger algſemeinen Verordnug vereinbaren und dieſe zu Je⸗
dermanns Wiſſenſchafft bekannt machen zu laſſn . Ordnen

und befehlen demnach gnaͤdigſt:

Erſter Theil .
Die Vorſicht in dem Umgang mit Feuer und

Licht betreffend .

K 1

WM. und jede Inwohnere Unſerer Fuͤrſtlichen Landen ſollen
mit Feuer und Licht behutſam umgehen , hauptſaͤchlich

aber ein jeder Hausvatter hierauf beſtmoͤgliche Aufſicht tragen ,
und nicht nur die deßfallſig⸗ zuverlaͤßige Beſtellung bey ſeinem
Geſinde und ſonſtigen Hausgenoſſenen machen , ſondern auch
das⸗ und dieſelbe ſtets alles Fleißes und Ernſtes hierzu anmah⸗

nen , und anhalten ; Inſonderheit aber wird hiemit eingeſchaͤr⸗
fet : daß ſich

F I .

Niemand unterfangen ſolle , mit offenem brennenden Licht,
Kien⸗ und Feuer⸗Spaͤnen , oder Schleißen , Stroh⸗Wiſch ,
gluͤenden Kohlen und dergleichen in die Staͤlle , Scheuren , und

Schoͤpfe zu gehen , ſondern die darinnen vorhabende Arbeiten mit

Heu , Strohe dꝛc, alle taͤglich, ehe es Nacht wird , zu verrichten ,
um den naͤchtlichen Eingang zu verhuͤten. In Faͤllen aber ,
wo dieſer unvermeidlich iſt , ſich wohlverwahrter Laternen zu ge⸗

brauchen ; Und weil es auch vielfaͤltigzu geſchehen pfleget , daß
die Haushaltungen nicht mit Feuerzeugen verſehen ſind , und ſo⸗
dann , wann ſie Feuer anmachen wollen , bey ihren Nachbaren
gluͤende Kohlen abholen und offen uͤber die Straſſe , oder durch
die Hoͤfe tragen , ſolches aber ebenfalls hoͤchſt gefaͤhrlich
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ſolle dieſes gleichermaßen verbotten⸗und jede Haushaltung im⸗

mer mit einem Feuer⸗Zeuge verſehen ſeyn .

K u .

Da die⸗ Uns noch immer unvergeßliche betruͤbte Erfah⸗

rung gelehret hat , daß durch unvorſichtiges Taback⸗Rauchen
eine große Feuers⸗Brunſt in Unſerer Fuͤrſtlichen Reſidenz⸗Stadt
dahier in dem Jahr 1727 . ausgekommen , und dieſe in die

Gefahr der voͤlligen Einaͤſcherung verſetzet worden ſeye : So
befehlen Wir hierdurch wiederholter , daß ſich Jedermann nicht
nur in Schlaf⸗ und anderen Kammeren unter dem Tach des

Taback⸗Rauchens gaͤnzlichen enthalten , ſondern auch dicjenige ,

welche Pferde und anderes Viehe halten , oder Wirthſchaft
treiben , dahin bedacht ſeyn ſollen , damit weder ſie ſelbſt , noch ei⸗

nig ihres Geſinds , oder fremder Fuhrleuten und Gaͤſten mit an⸗

gezuͤndeten Tabacks⸗Pfeifen , wan auch gleich dieſelbe mit De⸗

ckel verſehen waͤren, in die Staͤlle , Scheuren , Schoͤpfe, oder

wohl gar auf die Strohe⸗ und Heu⸗Boͤden gehen . Im Fall
aber der eint⸗ oder andere in ohnverbottenen Orten , wo keine

Gefahr zu beſorgen iſt , gleichwohl Taback rauchete , ſo hat

derſelbe wohl in Obacht zu nehmen , daß er niemahlen die an⸗

ebrante Pfeife ohnausgeklopft und ohnausgeſaͤuberet in Sack

ſecke; als wordurch anſonſten , wenn beſonders die Kleider vor

dem Schlafengehen an Bettladen oder andere gefaͤhrliche Orte

gehenket , oder geleget werden , bey noch verborgener feuriger
Aſche offters großes Ungluͤck entſtehen kan .

w .

Alle feuerfangende Sachen , als Hanf , Holz , Pulver , Sal⸗

peter , und dergleichen , ſollen allzeit wenigſtens 6. Schuhe weit

von denen Feuer⸗Staͤtten und Caminen in beſonderen Behaͤltnu⸗

ßen oder ſonſt wohl verwahrter geleget , Heu und Strohe⸗Vor⸗
rath aber niemahlen in Haͤußern, wo Feuer und Licht gehalten
wird , ſondern alleinig in denen Scheuren aufbehalten werden .

Auch wird Jedermann verwarnet , das brennende Licht bey dem

Schlafengehen nahe an das Bett und Umhang zu ſtellen , oder

wohl gar , wie es oͤffters zu geſchehen pfleget , auf den Stuhl ,
Tiſch , Fenſter⸗Geſimß oder ſonſten auf Holz blos aufzukleben .

3

Von denen Handels⸗Leuten ſoll der Pulver⸗Vorrath ,
welcher niemahl 20 . Pfund uͤberſteigen darf , jederzeit auf den
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oberſten Boden des Hauſes in Verwahrung geſtellet , niemal

uͤber 5 . Pfunde davon im Laden behalten , dieſes wohl verwahret ,

bey Erdfnung deren Pulver⸗Faͤßlen, hoͤlzerne Haͤmmer oder ſonſtige

Inſtrumenten von Holz gebrauchet , niemals des Nachts ver⸗

kauft , auf den Speicher oder Boden getragen , oder von dar

abgehohlet , ſondern alle dieſe Arbeit bey Tage verrichtet , und

uͤberhaupt vorſichtig damit umgegangen werden .

6. Vi.

Inſonderheit ſolle das Pulver wie auch geladenes Gewehr

vor denen Kindern wohl verwahret , und von denen Eltern ge⸗

naue Aufſicht getragen werden , daß ihnen nichts dergleichen un⸗

ter die Haͤnde kommen moͤge.

F. VII .

Die Aſche und Kohlen ſollen alle Abend vor dem Schla⸗

fengehen auf denen Herden , oder wo ſonſt Feuer gehalten wird ,

fleißtg zuſammen gekehret , und von Feuers⸗Gefahr wohl verſor⸗

get werden , und die Aſche ſolle Niemand , ehe ſie recht wohl

erkaltet iſt , von dem Platz , auch alsdann nicht oben in das

Haus , weniger in hoͤlzerne Gefaͤſſe, als Zuͤber , Stuͤbich , oder

Simmern , ſondern in die Keller , oder an einen ſonſtigen dazu

wohl bereiteten ohnſchaͤdlichen Ort auf ebener Erde bringen und

allda verwahren . Auch ſollen keine Kohlen und Brenn Holz ,
wie es dem Vernehmen nach hie und da, beſonders in Unſerer Fuͤrſt⸗

lichen Reſidenz⸗Stadt dahier hoͤchſt gefaͤhrlich und ſtraͤflich zu

geſchehen pfleget , auf denen Speicheren , ſondern erſtere in de

nen Kelleren , letzteres aber in denen Hoͤfen und Schoͤpfen bis

auf ein halbes Claffter , ſo gleichwohl an unſchaͤdlichen Orten

zum taͤglichen Gebrauch ins Haus gebracht werden kan , aufbe⸗

halten und die Speicher von dem wuͤrklich darauf befindlichen

Holz und Kohlen in Zeit vier und zwanzig Stunden , von Ver⸗

kändung dieſer Verordnung anzurechnen , geraumet werden .

§ VII .

Niemand ſolle ſich geluͤſten laſſen , entweder bey Tag oder

Nacht einiges Brennholz in denen ſogenanten Rauch⸗ oder O⸗

fen⸗Löchern zu doͤrren oder wohl gar Abends vor dem Schla⸗
fengehen die Defen annoch voller Holz , um ſolches zum kuͤnfti⸗
gen Feuer bequemer zu machen , zu ſtecken; Weßhalben jeder

Hausvatter vor dem Schlafengehen ſelbſt nachzuſehen ,
——minder
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minder ſein zum Feueren beſtelltes Geſinde anzuweiſen hat , daß
daſſelbe die Ofen⸗Locher und Schornſteine , ſo weit mit dem Be⸗ſen gereichet werden kan , wenigſt alle Woche , fleißig abkehren
und ſauber halten ſolle .

§. IX .

Alle Arbeiten , dabey leicht ein Brand entſtehen koͤnnte, als :
Hechlen und dergleichen , ſollen bey Vermeidung der ſchon dar⸗
auf geſetzten Strafe von 10 . nthlr . nicht bey Nacht , ſondern
bey hellem Tage verrichtet , oder wenn Jemand dannoch die
Nacht hindurch hechlen wollte , ſolches nirgends , als in denen
beſondern Hechelhuͤtten, weßhalben hierunter weitere Verord⸗
nung geſchehen ſolle , unternommen⸗das Hanf oder Flachsbre⸗
chen und doͤrren aber bey nemlicher Strafe niemal anderſtwo,dann im freyen Feld unterfangen werden , und , wo das Dre⸗
ſchen Morgens oder Abends bey Licht unvermeidlich geſchehen
muß , ſoll jeder Hauswirth , ehe er ſolches zulaſſet , oder ſelbſt
thut , dermaßen wohl verwahrte Laternen an ungefaͤhrliche Orte
in die Scheuren ſchaffen , daß dabey keine Gefahr zu beſorgen
ſeyn moͤge.

Das Waſchen , Bauchen , Brandwein⸗Brennen und Di⸗
ſtiliren ſolle ſowohl in Staͤdt⸗ als Flecken und Doͤrfern nirgends ,
als an beſtverwahrten Orten , und beym Tag geſchehen ; wei —
len aber dazu nicht allemahl eine geſicherte Gelegenheit in denen
Haͤuſeren zu finden , oder zu machen iſt : So wird desfalß in
folgendem zweyten Theil weitere Verfuͤgung ergehen .

6. XI .

Denen Hafnern ſolle ihr Geſchirr ebenfalls nicht anderſt,
als auſſer denen Staͤdten und Ortſchafften in wohlverwahrten
Oefen zu brennen erlaubet ſeyn ; welches ſich ohnehin auch auf
das Ziegelbrennen verſtehet .

9. XII .

Diezenige Handwerks⸗Leute , ſo mit Holz umgehen , als
Kiefer , Schreiner , Dreher , Wagner und dergleichen ſollen nicht
mit brennenden Lichtern ohne Laternen , noch mit gluͤenden Koh⸗
len an den Ort , wo ſie ihre Spaͤne liegen haben , gehen , und ,
wann ſie bey Licht arbeiten , noch vor deſſen Anzuͤndung die
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Spaͤne und was vom Holz entbehrlich iſt , aus der Werkſtatt

hinweg raumen , ſonſt aber ihnen bey Licht zu arbeiten nicht er⸗

laubet ſeyn . Sie ſollen ſich beynebens in ihren Werkſtaͤtten
und ſonſt in der Naͤhe des Ortes , wo ihre Spaͤne liegen , ſo

viel moͤglich, des Leimens enthalten , auch in ihre Werkſtaͤtte

keine Caminer oder Herde zum Leimen ſetzen laſſen , ſondern

das Leimen an Orten , wo keine Gefahr des Feuers ſo leicht

zu beſorgen iſt , verrichten .

§. XIII .

Denen Metzgeren bleibet verbotten , kuͤnftig bey Nacht Un⸗

ſchlitt zu ſchmelzen , und Lichter zu ziehen.

§. XIV .

Auch wird das Wachs⸗ und Schoefel⸗ Schmelzen , Firniß⸗

—
auch Butter⸗Ausſieden bey Nachts Zeit

unterſaget .

§. XV .

Alles Schießen nach Voͤgelen oder ſonſten , wie auch das

Racketen , Granaten und Schwermerwerfen in denen Staͤdten
und Doͤrfern , zumahlen um die Scheuren und Staͤlle , oder wo

ſich ſonſten Heu oder Strohe befindet , ſolle wiederhohlter ver⸗

botten ſeyn.

6. XVI .

Die Gaſt⸗Wirthe ſollen kein verdaͤchtiges Geſindel , durch

deren Unvorſichtigkeit leichtlich Feuer entſtehen , oder gar einge⸗

leget werden kan , logiren , denen uͤbrigen Burgern aber , ſie

ſeyen , wer ſie wollen, bleibet alles Beherbergen fremder Leuten

in Gefolg Unſerer ſpecial⸗Verordnung vom 22ten Merz 1763 .

bey der⸗allda ſchon biſtimmten Strafe verbotten .

§. XVII .

Wan Gaſt⸗Wirthe an Gaͤſten, und Hauswirthe an ih⸗

ren Hausgenoſſenen und Geſinde etwas Verdaͤchtiges und die⸗

ſer Ordnung zuwidergehendes wahrnehmen , ſollen ſie ſolches

dem Beamten , oder jeden Orts⸗Schultheißen oder Vorſtehe⸗

ren ohne Verzug anzuzeigen ſchuldig ſeyn , damit Ungluͤck ver⸗

huͤtet , und an der fuͤrzukehrenden Beſtrafung von andern ein

Exempel genommen werde .
§. XVIIl



6. XVII .

Zu einer gleichmaͤßigenAnzeige iſt auch ein jeder Orts⸗In⸗
wohner bey Pflichten verbunden .

6

Derjenige , ſo einem deren hievorſtehenden Artickeln , bey
dem nicht ſchon eine beſondere Strafe bemerket iſt , zuwider
handelt , iſt fuͤr das erſtemahl in 1 . Fthlr . Strafe verfallen .
Wird er zum zweytenmahl betretten , ſo wird die Strafe ver⸗

doppelt . Wuͤrde aber derſelbe noch oͤffters erfunden , ſo iſt Be⸗

richt zu Unſerem Hof - Raths⸗Collegio zu erſtatten , und von

ſolchem der Uebertretter mit groͤſerer willkuͤhrlicher Geld⸗auch
Leihes⸗Strafe zu belegen . Ein gleiches iſt auch zu beobachten ,
wan bey dem Verbrechen gleich im erſtenmahl eine Boßheit
und beſondere Gefahr entdecket wird .

Inſonderheit aber machen ſich die Gaſt⸗ und Haus⸗Wirthe ,
in ſoferne an ihnen ſelbſten eine Zuwidergelebung wahrgenom⸗
men wird , allemahl der doppelten Strafe ſchuldig ; und , wan

ſie die noͤthige Unterricht⸗und Vermahnungen , auch ſelbſtige Ob⸗
und Aufſicht bey ihren Gaͤſten, Haußgenoſſen und Hausgeſinde
unterlaſſen , und deſſen uͤberfuͤhret werden , ſo machen f ſich
benebſt Derenſelben Strafe mittheilhafftig .

§. XXI .

Und gleichwie derjenige , ſo von einem ihme bekant wer⸗

denden Uebertrettungs - Fall die ſchuldige Anzeige bey der Ob⸗
rigkeit machet , nebſt moͤglicher Verſchweigung ſeines Namens ,
auch die Helfte der verwuͤrkten Strafe zu beziehen hat ; alſo ſolle
im Gegentheil derjenige , welcher von einem ſolchen Vergehen
eines anderen Nachricht erlanget , ſolches aber der Obrigkeit
anzuzeigen unterlaſſet , auf Erfahrung mit der nemlichen Stra⸗
fe , welcher ſich der Verbrecher ſelbſten ſchuldhafft gemacht , ohn⸗
nachſichtlich beleget werden .

§. XXII .

Endlich ſollen die Nacht⸗Waͤchter vornehmlich auch ihre

Sorge auf das Feuer zu wenden erinneret werden, und des

Nachts alle Stunden 8 ſchuldig , auch nicht eher , dann
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zur Winterszeit Morgens um F. Uhr , des Sommers aber nach
gelittener Bett⸗Glock abzuziehen , denenſelben erlaubet ſeyn .

Zweyter Theil .

Die Einricht - und Verwahrung deren Gebaͤuen, beſonders
deren Feuerſtaͤtten vor Feuers⸗Gefahr belangend .

F. XXXII .
nun zu deſto gewuͤrigerer Erzielung des vorgeſetzten Ent⸗

—zwecks nebſt der Vorſicht in dem Gebrauch des Feuer und

Lichts , auch eine vorſichtige Einricht⸗ und Verwahrung deren

Gebaͤuen und Feuerſtaͤtten ſelbſten erforderlich iſt ; So finden

Wir fernerweit zu verfuͤgen noͤthig, daß vorzuͤglich die Camine ,

Camin⸗Schoos , und Feuerſtaͤtte, bey Erbauung neuer Haͤuſer,
nicht allein ohne einig Holzwerk , und in behoͤriger Entfernung

von denen Orten , wo feuerfangende Sachen , als Heu , Strohe ,

Spaͤne , Hanf und dergleichen aufgehoben werden , angerichtet⸗
fondern auͤch die Schornſteine und Caminer ſelbſt an allen vier

Orten wenigſt einen halben Schuhe vom Holz⸗ und Riegel⸗

werk abgeſoͤndert gefuͤhret⸗ inwendig aber anderthalb Schuhe

weit gemacht , keine hoͤlzerne Stangen zu Aufhenkung des Schwei⸗

nen⸗ oder andern Fleiſches zwerch durchgezogen , und wenigſtens bis

auf drey Schuhe uͤber den Giebel hinaus erhoͤhet , auch alle Ca⸗

mine ohne Ausnahme von liegenden⸗oder ſo genanten Camin⸗

Steinen aufgefuͤhret werden ſollen .

§. XXIv .

Denen Maurern wird ſolches bey ihren Pflichten alſo

ſcharf hiermit eingebunden , daß , wan ſie es nicht beobach⸗
ten , und entweder fuͤr ſich ſelbſt , oder auch auf Verlangen des

Bau⸗Fuͤhrers dergleichen Arbeit in jetzt beſchriebener Maas
nicht fertigen , ſie daruͤber jedesmahl ohne Anhorung einiger

Entſchuldigung um 10 . Rthlr geſtraft , und noch dazu die

Arbeite auf ihre eigene Koͤſten zu verbeſſeren , angehalten werden

ſollen .
9. XXV.

Zu deſſen deſto mehrerer Handhabung ſollen jeden Orts⸗
Ober - und Amtleute mit aller Aufmerkſamkeit dahin ſehen ,

damit alle dergleichen neue Gebaͤue ſogleich nach deren Aufrich⸗

tung , und ehe noch ein Feuer darinnen angezuͤndet wird , durch
die
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